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Muttersprache – Fremdsprache – Lingua Franca 
 
Wie wichtig ist es, eine Fremdsprache zu er-
lernen? Oder genügt englisch? 
In den USA gibt es nur eine Sprache, in Kanada 
zwei (englisch und französisch) aber in Europa 
haben wir es mit mindestens 15 verschiedenen 
Sprachen zu tun, alle vereint in der Europäischen 
Union. 
Hinzu kommen noch die Sprachen der Zuwande-
rer von außerhalb der EU z.B. türkisch, ser-
bokroatisch, russisch. 
Eltern wollen für das Kind immer das Beste, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Erlernen 
von Sprachen. Im Europäischen Raum überwiegt 
eine Meinung, der zur Folge es wichtig und ziel-
führend sei, wenn die Kinder zur Muttersprache 
noch englisch lernen am besten gleich im Ganz-
tagesunterricht auf einer Schule oder in einem In-
ternat. Das sei dann die Voraussetzung für beruf-
lichen Erfolg. Im Folgenden werde ich darlegen, 
warum das Nonsens ist. 
Zum Beispiel in unserem Büro in Torremolinos 
sprechen und korrespondieren wir auf Wunsch in 
spanisch, englisch, französisch und deutsch. Aber 
keiner der dortigen Mitarbeiter hat die jeweilige 
Fremdsprache durch Internatsaufenthalt oder ein-
sprachige Schuldausbildung erlernt sondern wie 
üblich normal als Fremdsprache auf der Ober-
schule oder eben angeeignet durch langjährige 
Praxis wie z.B. ich, der ich niemals auf der Schule 
spanisch gelernt habe, alles in der Praxis ange-
eignet. 
In der Tat – in Europa und auch weltweit – ist es 
wichtig, eine oder mehrere Fremdsprachen zu 
beherrschen, üblicherweise englisch, das ist die 
Sprache des Handels, des Luftverkehrs, des in-
ternationalen Tourismus – nichts dagegen. 
Man sollte aber nur nicht meinen, daß mit Eng-
lischkenntnissen sozusagen für einen jungen 
Menschen der Weg in die Zukunft geebnet ist, zu 
einem guten Job, internationalen Kontakten usw. 
Potentielle Arbeitgeber und potentielle Kunden 
bezahlen aber nicht dafür, daß jemand überhaupt 
eine oder mehrere Fremdsprachen mehr oder 
weniger gut beherrscht, sondern für professionelle 
Arbeit, unabhängig von der Sprache.  
So etwa werden von deutschen Konsulaten auf 
Wunsch im jeweiligen Bezirk tätige Anwälte oder 
Ärzte benannt, die auch deutsch reden aber das 
ist noch lange kein Qualitätsausweis sondern die 
Qualität der Arbeit ergibt sich aus der Sachkennt-
nis eines Anwalts, Arztes, Architekten, Ingenieurs 
usw. Und hierzu bedarf es im Grunde keiner 
Sprachkenntnisse. 
Die so wichtige englische Sprache ist problemlos 
auf dem Gymnasium zu erlernen, es ist also Un-
sinn, wenn Eltern ihre Kinder auf ein englisches 
oder sonstwie englischsprachiges Internat, z.B. in 
der Schweiz schicken in der Erwartung, daß die 

Anglofonie einen beruflichen Vorteil mit sich bringt. 
 
Es kann auch das Gegenteil passieren: 
So z.B. sollte man niemals in Frankreich jemanden 
auf Englisch einfach anquatschen, er wird ver-
stummen. Besser dann in deutsch oder in beschei-
denem Französisch. Dasselbe passiert einem, der 
etwa in Portugal (ist ja immerhin auch auf der Iberi-
schen Halbinsel) irgend jemand auf Spanisch (ca-
stellano) anspricht, der antwortet dann auch nichts. 
Im Elsaß sollte man bei Betreten einer Gastwirt-
schaft Französisch grüßen und kann anschließend 
durchaus das Gespräch in Deutsch oder Aleman-
nisch fortsetzen. 
 
In Spanien gibt es kräftigen Separatismus von ab-
trünnigen Provinzen wenn man so will, die ihre Ei-
genständigkeit durch die eigene Sprache betonen 
wollen. 
 
So z.B. in Galizien, wo ein Dialekt gesprochen wird, 
der mit dem Portugiesischem verwandt ist, in Kata-
lonien und auf den Balearen ist jetzt gerade als er-
ste Amtssprache Katalan eingeführt worden, eine 
Mischung von Spanisch, Latein und Französisch, 
auch im Baskenland versucht man, eine sprachli-
che Autonomie, aber das ist mehr oder weniger 
hoffnungslos, denn die baskische Sprache wird al-
lenfalls noch von 20 % der Basken oder besser ge-
sagt, der ansässigen Bevölkerung, gesprochen und 
hat auch keine bekannten Wurzeln wie etwa die la-
teinische Sprache, sondern ist völlig fremd, noch 
nicht einmal indogermanisch. In Schulen und Uni-
versitäten in Cataluna und den Balearen sowie 
auch ansatzweise im Baskenland, soll jetzt auch die 
jeweilige „Landessprache“ die erste Unterrichts-
sprache sein. Den Schülern wird damit ein Bären-
dienst erwiesen, denn mit Spanisch kommt man 
überall in der Welt durch, 450 Millionen reden Spa-
nisch. Was habe ich dann davon, wenn ich in Cata-
lan oder Baskisch oder Galizisch unterrichtet wer-
de, dann Spanisch als erste Fremdsprache oder 
Englisch als zweite. Diese Sprachverwirrung wird 
von der sozialistischen Zentralregierung in Madrid 
auch noch bestärkt, so etwa hat die spanische Re-
gierung zugestimmt, daß in Cataluna und den Ba-
learen auf allen Schulen und Universitäten prak-
tisch nur noch in Catalan unterrichtet werden soll 
und darf, ein schwerer Nachteil für alle Betroffenen. 
Und wer dann tatsächlich seine Kinder in der spani-
schen Sprache lernen lassen will (Castellano), der 
müßte auf Privatschulen ausweichen, teuer und un-
sozial. 
In der Schweiz haben wir kein Sprachenproblem, 
seit Jahrhunderten leben die Deutschen und die 
Welschen mit drei Sprachen oder sogar vier mit Rä-
toromanisch dazu (sog. Bauernlatein), friedlich zu-
sammen und das ist ein gutes Beispiel, wie ein 
Staat auch multilingual prima funktionieren kann.  
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In Frankreich hat das Parlament gerade be-
schlossen, die französische Sprache überall an 
erste Stelle zu setzen, dies zu Lasten der Regio-
nalsprachen wie Catalan, Baskisch und Breto-
nisch z.B.  
Deutsch (wird teilweise gesprochen in Elsaß-
Lothringen) ist hier überhaupt nicht erwähnt, denn 
da haben die Franzosen, wenn man so will, immer 
noch Angst vor einer „Germanisierung“. Es gibt 
durchaus in Freiburg im Breisgau ein deutsch-
französisches Gymnasium, aber in Frankreich nur 
in Paris oder Bordeaux, obwohl doch eigentlich 
solche Lehranstalten in Mülhausen, Straßburg 
oder Metz beheimatet sein sollten. 
 

In der Europäischen Union steht die deutsche 
Sprachgruppe mit etwas über 100 Millionen an er-
ster Stelle. Trotzdem quatscht man überall Eng-
lisch und mit Rücksicht auf die Grande Nacion na-
türlich auch Französisch. Es gibt erhebliche 
Schwierigkeiten, wichtige EU-Dokumente auch im 
Original auch in deutscher Sprache erhalten zu 
können. 
 

Zusammenfassend bis hier: 
Als deutscher Muttersprachler, der weltweit agie-
ren will, sollte man durchaus Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch erlernen. Das geht aber ganz 
prima auf dem Gymnasium. Es bringt kein Bil-
dungsvorteil und auch keinen Berufsvorteil, wenn 
man als einzige oder besondere Qualifikation vor-
tragen kann, man habe Englisch oder Französisch 

gelernt. Gefordert sind berufliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die Sprache steht an zweiter Stelle.  
Ein besonderes Problem stellen die Einwanderer 
von außerhalb des mittel- und westeuropäischen 
Kulturraums dar. Türken aus Deutschland holen ih-
re Ehefrauen aus der Türkei und die lernen be-
stimmt kein Deutsch, die Kinder wachsen nicht et-
wa zweisprachig auf, sondern können schließlich 
weder Deutsch noch Türkisch richtig und das in der 
Tat ist eine Behinderung des Berufsfortschritts und 
daher ist absolut richtig, wenn die Bundesregierung 
jetzt darauf drängt, daß die Ein- und Zuwanderer 
(wie auch immer bezeichnet), wenn sie länger oder 
für immer in Deutschland bleiben wollen, dann auch 
Deutsch lernen sollen. 
 

Anders bei Rentnern, die ihren Lebensabend im 
südlichen Ausland verbringen. Natürlich ist es gut, 
wenn die Leute dann im jeweiligen Land, z.B. Spa-
nisch, Italienisch oder Französisch können, aber die 
alten Leute lernen i.d.R. kaum noch Sprachen, wol-
len und können nicht und leben dazu noch in ihren 
eigenen Ghettos. Ein Beispiel liefern die Engländer 
in Spanien. Sie stellen die größte Zahl der hier le-
benden Ausländer dar, aber die am wenigsten inte-
griert ist, kaum eine Chance für einen beruflichen 
Fortschritt in Spanien. 
 

Zusammenfassend: 
Gute Berufsqualifikation steht an erster Stelle, 
Fremdsprache kommt dann mehr oder weniger 
automatisch hinterher. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Die medizinische Versorgung 
 
wird im Alter immer wichtiger. 
Bis vor fünf Jahren habe ich kaum eine Arztpraxis 
von innen gesehen, aber seither Diagnosen, Be-
handlung, Tabletten, Bluthochdruck, Herzproble-
me und vieles andere mehr. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, daß die medi-
zinische Versorgung auch für ausländische EU-
Rentner eben im Rahmen der Europäischen Uni-
on relativ gut funktioniert. Freie Arztwahl wie in 
Deutschland, gibt es aber i.d.R. nicht, aber ich 
meine, daß es hierauf auch nicht so ankommt, 
und einen „Hausarzt“ bekommt jeder zugewiesen, 
auch wenn dieser Hausarzt nicht in einer Arztpra-
xis arbeitet, sondern für die Sozialversicherung in 
einer großen Ambulanz. 
Ältere Leute, die bisher nicht oder unzureichend 
versichert waren oder sind, haben im In- und Aus-
land Probleme, in eine Krankenversicherung auf-
genommen zu werden.  
Nach neuem deutschem Gesetz hat jeder Deut-
sche einen Anspruch auf Krankenversicherung, 
auch wenn er einmal ausgeschieden und ins Aus-
land verschwunden ist und auch dann, wenn er im 
Ausland verbleibt. 

Zu diesem Thema habe ich Auskünfte eingeholt 
und unterschiedliche Antworten bekommen. So et-
wa lese ich aus dem Gesetz, daß jeder Deutsche 
auch mit Wohnsitz im Ausland, das Recht hat, in 
seine ehemalige oder erstmals in eine deutsche 
(gesetzlich oder nicht) Krankenversicherung einzu-
steigen. 
Die DAK meint, es käme hierbei auf den Wohnsitz 
im Inland an und nur bei Rentnern im Ausland kön-
ne das neue Gesetz angewandt werden. In einem 
konkreten Fall habe ich mit einer schwerbehinder-
ten Mandantin zu tun, die in Spanien keine private 
Versicherung bekommt auch einmal bei Auslands-
umzug aus der (freiwilligen) DAK ausgetreten ist. 
Die DAK müßte sich wieder aufnehmen, dort mein-
te ein Mann aber, das sei nur möglich oder es be-
stünde nur insoweit eine Verpflichtung, als die 
Mandantin eine deutsche Rente bezieht, aber das 
ist nach meiner Sicht nicht Voraussetzung.  
Bei Pflegebedürftigkeit im Alter können ausländi-
sche Heime durchaus billiger sein als vergleichbare 
Deutsche, nur daß eben die deutsche Pflegeversi-
cherung derartige Leistungen im Ausland nicht er-
bringt, sondern eben nur Geldleistungen im Zu-
sammenhang mit häuslicher Pflege. 
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Probleme mit dem Älterwerden  
 
haben wir alle. Vor ziemlich genau 35 Jahren ha-
be ich die Schutzgemeinschaft gegründet, damals 
war ich auch 35, heute doppelt so alt. Damals, 
Anfang der 70er-Jahre gab es einen Boom beim 
Kauf von Immobilien im südlichen Ausland. Da 
hatten wir sehr schnell Erfolg und damit natürlich 
auch viel Ärger, z.B. mit der Anwaltskammer, aber 
jedenfalls kamen auch jüngere und mittelalterliche 
Menschen zu uns, also solche in den besten Jah-
ren, die sich im Ausland ein Feriendomizil kaufen 
wollten und so lief die Entwicklung bis und auch 
tatsächlich Ende des Jahrtausends. Seit sieben 
bis acht Jahren allerdings, verspüren wir einen 
massiven Rückgang des Kaufinteresses im Aus-
land. Wir haben es dafür immer mehr mit Erb-
schaften zu tun, wenn nicht erfreulich, aber so ist 
das Leben. Die seinerzeitige alte Boomgeneration 
stirbt langsam aus und es kommen aber kaum 
Junge nach, obwohl es doch im mittlerweile fast 
perfekt vereinten Europa für jeden überall Arbeit 
und Aufenthaltsrechte gibt. Aber die Deutschen 
und Schweizer bleiben trotz Krise lieber zu Hau-
se, auch wenn sich im Ausland bessere Erwerbs- 
und Berufsmöglichkeiten auftun. 
 
Die meisten Erben von Auslandsimmobilien wol-
len, jedenfalls nach unserer Erkenntnis, verkau-
fen. Die Ferienhäuschen kosten ja auch Geld und 
ein Erbe jetzt in den besten Jahren, so um die 50+ 
ist i.d.R. nicht gewillt, ein Ferienhaus im Süden 
voll zu übernehmen. Für ein schöneres Häuschen 
oder für eine komfortablere Wohnung fallen im 
Jahr bestimmt um die 10.000 Euro Kosten an, zu-
sammengesetzt aus Steuern, Reparaturen, Ko-
sten der Eigentümergemeinschaft, Energie und 
Versicherungen. Da haben die Kinder gerne und 
auch mit ihren Kindern, den Enkeln der Eigentü-
mer, im Ausland Urlaub gemacht, aber so ein Ob-
jekt dann selbst zu übernehmen und alle Kosten 
zu tragen, das ist nicht einkalkuliert und i.d.R. 
auch nicht drin im Budget, zumal Auslandsimmo-
bilien ja keine Investition, sondern Konsum sind 
(richtig gesehen) und ein solcher Luxuskonsum 
entfällt natürlich als erstes in Zeiten der Krise, z.B. 
auf dem Arbeitsmarkt, denn über 50 hat man als 
Angestellter kaum noch ein Chance, einen neuen 
Job und gar einen gleichwertigen, zu finden. 
 
Auch ein anderes Motiv im Ausland zu investieren 
oder Wohnsitz zu nehmen, ist stark zurückgetre-
ten: 
 
Die Steuerflucht. Die Wohnsitznahme im Ausland, 
gemeint ist also, Deutschland zu verlassen, konn-
te und kann schon einmal steuerlich interessant 
sein, wenn es z.B. um Kapitalerträge und Zinsen 
geht, die in Deutschland binnen Kurzem mit 25 % 
Abgeltungssteuer belastet werden. Aber auch in-

nerhalb der Union lohnt sich jedenfalls aus die-
sem Aspekt eine Wohnsitzverlegung auch nicht 
mehr, denn überall werden ja von den Banken auf 
die Zinsen auch Steuern einbehalten und wenn 
ein Nichtresidenter im Ausland, also im EU-
Ausland, ein Konto eröffnet und Zinsen bezieht, 
so wird dies jedenfalls – so jedenfalls vorgesehen 
– dem Heimatfiskus gemeldet. Ob das so richtig 
funktioniert, steht noch dahin, aber jedenfalls ist 
die Gefahr da und damit eine wichtige Chance 
oder ein wichtiger Grund weg, im Ausland vor 
deutschem Steuerzugriff zu flüchten.  
 
Aber nochmals der Hinweis:  
Durch den reinen Besitz einer Immobilie im Aus-
land, werden noch keine deutschen Steuern ge-
spart, sondern das geht allenfalls dahin, wenn der 
Wohnsitz eben ins (steuergünstige) Ausland ver-
lagert wird, aber dann auch in glaubwürdiger Wei-
se, also Verlegung des Mittelpunkts der Lebensin-
teressen, wie so schön in den Doppelbesteue-
rungsabkommen formuliert. 
 
 

Beratung zum Erben oder besser 
vererben 
ist mittlerweile auch eines unserer Arbeitsschwer-
punkte. 
Vielfach wissen die Erblasser gar nicht, was sie 
wollen oder sie haben abwegige Vorstellungen 
über die Möglichkeiten über den eigenen Tod hin-
aus noch etwas anzuordnen, wenn z.B. der Anfall 
eines Vermächtnisses davon abhängig gemacht 
wird, daß die Tochter oder der Sohn sich nicht 
scheiden läßt und ähnlicher Unfug. 
 
Bei einem Testament, egal, ob für Inlands- oder 
Auslandsvermögen, sollte man sich immer vorab 
vergewissern, ob der zu bedenkende Erbe über-
haupt an dem Nachlaßgegenstand, z.B. 
Grundstücke im Ausland, interessiert ist oder sich 
dessen Unterhalt überhaupt leisten kann. Und 
dann geht es natürlich noch um die Erbschafts-
teuer, die inländische und die ausländische und 
da gibt es freundliche Länder wie Portugal, Öster-
reich oder Italien, die die Erbschaftsteuer abge-
schafft haben. In der Schweiz die Steuerfreiheit in 
allen Kantonen, auch für Deszendenten und As-
zendenten (Kinder und Eltern). Aber in Spanien 
z.B. kann das Erben recht teuer werden und des-
wegen kommen auch viele zu uns, mit der Bitte 
um Beratung zur Erbschaftsteuervermeidung. Das 
geht sicher durch Übertragung unter Lebenden 
(kostet Grunderwerbsteuer und Pauschalsteuer 
auf einen fiktiven Veräußerungsgewinn), kann 
aber im Einzelfall billiger sein als die spätere Erb-
schaftsteuer.  
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Man kann auch die wertvolle Immobilie, damit es 
sich auch lohnt, in eine eigene GmbH einbringen 
und die potentiellen Erben zu Gesellschaftern 
machen, oder man überträgt nur das sog. nackte 
Eigentum unter Lebenden und behält sich den 
Nießbrauch vor.  
Zu beachten sind auch Noterbrechte und Pflicht-
teilsrechte. Wer etwa unverheiratet mit einer 
Freundin zusammenlebt und der etwas vererben 
will, sollte sich überlegen, ob es nicht besser ist, 
den Kindern aus der beendeten Ehe nicht doch 
einfach das nackte Eigentum an einer Immobilie 
zu vererben und dem Lebenspart-
ner/Lebenspartnerin den lebenslangen Nieß-
brauch. All solche Fragen können natürlich nur im 
Einzelfall entschieden werden und zwar unter 
Vergleichsrechnung, wie teuer ist Übertragen un-
ter Lebenden, wie hoch die Erbschaftsteuer, wie 
teuer eine Gesellschaftsgründung und deren lau-
fende Kosten usw. 
 
Viele Zeitgenossen ziehen es auch vor, überhaupt 
nicht zu vererben, sondern verkaufen ihr Vermö-
gen und verbrauchen dies. Das ist eine sehr gute 
Idee und dringend zu empfehlen. Es gibt dann 
keinen Ärger innerhalb einer Erbengemeinschaft 

und keine Pflichtteilsansprüche einfach deswe-
gen, weil nichts mehr da ist. 
 
 

Liquidität aus einer Hypothek 
kann man als älterer Mensch kaum noch gewin-
nen, denn i.d.R. werden aber 55 Lebensjahren 
keine Hypothekendarlehen mehr vergeben und 
die Laufzeit endet immer mit dem 75. Lebensjahr 
des Darlehensnehmers. 
Die Liquiditätsschwierigkeiten älterer Hauseigen-
tümer werden von obskuren Geschäftemachern 
ausgenützt. Gewährt wird eine Hypothek zu 100 
%, allerdings wird von der Valuta nur knapp ein 
Viertel an den Eigentümer ausgezahlt, mit der 
restlichen Valuta wird spekuliert, um so die lau-
fenden Annuitäten (Zinsen und Tilgung) zurück-
zahlen zu können. Ein hochgefährliches Spiel und 
durchaus abzuraten! 
 
 

Sinnvoll für ältere Menschen 
ist es also, ihre Auslandsimmobilie zu 
verkaufen, um dann mit dem Erlös be-

scheiden zu leben. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Ein neuer Betrüger-Trick 
 
Da verschickt ein gewisser David Thomson, 
(Adreßangabe nur ein spanisches Handy) Rund-
schreiben an eine Vielzahl von Deutschen mit 
gleichem Familiennamen und teilt mit, daß er An-
walt, Steuerberater und Finanzberater sei. 
Ein sehr wohlhabender Kunde habe einen Unfall 
erlitten und über seine Firma 22 Millionen US-
Dollar angelegt. 
Dieses Geld würde der Europäischen Zentralbank 
verfallen, wenn sich nicht ein Erbe meldet. 
Es könnte sinnvoller Weise nur jemand gleichen 
Familiennamens sein und er sei bestens vorberei-
tet, die Transaktion durchzuführen und schlägt 
vor, die 22 Millionen US-Dollar zu teilen. 
 
So einen Brief sollte man wegwerfen. 
 
Wenn jetzt aber einer gleichwohl antwortet, schon 
aus Interesse, so wird er von Herrn Thomson oder 
sonstigen Kriminellen wie üblich kontaktiert wer-
den, es wird ihm das Blaue vom Himmel herunter 
versprochen und natürlich Zahlungen gefordert, in 
der Regel über beträchtliche Höhen und die sind 
dann natürlich weg. 
Das ganze entspricht etwa der sog. „Nigeria-
Connection“. 

Hier wurden von Südspanien aus gefälschte Brie-
fe der staatlichen spanischen Lotteriegesellschaft 
in englischer Sprache nach England, USA, Kana-
da und skandinavische Länder verschickt mit der 
Mitteilung, der Empfänger habe einen hohen Be-
trag in der Größenordnung von 500.000 Euro ge-
wonnen und wenn man den haben wolle, so müs-
se man eben Steuern, Gebühren, Treuhandko-
sten usw. bezahlen. 
Natürlich alles Schwindel. 
Im Juni 2008 hat die spanische Polizei etwa 35 
Nigerianer, die bei dem Betrugswerk beteiligt wa-
ren, festgenommen. 
 
 

Frage nun: Was tut man mit diesen Leuten? 

Ich kann mir nicht vorstel-
len,  

daß der Staat Nigeria, die-
se Herrschaften gerne wie-

der zurück nimmt. 
 
 
 
 



Grundbesitz international 5 / 2008 7

 
 

In Ihrer und eigener Sache 
 

 

Rentner im Ausland 
 
Grundsätzlich sind seit 2005 auch im Ausland le-
bende Rentner mit aus Deutschland bezogenen 
Renteneinkünften grundsätzlich beschränkt steu-
erpflichtig. Ob allerdings diese Renteneinkünfte in 
Deutschland besteuert werden, hängt davon ab, 
ob mit dem Wohnsitzstaat ein Doppelbesteue-
rungsabkommen besteht und in diesem steht 
dann i.d.R., jedenfalls auf der Basis des sog. 
OECD-Musterabkommens, daß die Renten im 
Wohnsitzstaat zu versteuern sind. 
 

Wenn also ein deutscher Rentner Dauerwohnsitz 
in Andorra nimmt - mit Andorra haben wir kein 
Doppelbesteuerungsabkommen -, so wäre er 
auch mit seinen Renteneinkünften in Deutschland 
beschränkt steuerpflichtig, in Andorra allerdings 
nicht, denn dort werden keine Einkommenssteu-
ern erhoben. 
 
 
 

Zum Thema Riester-Rente: 
Wenn der Rentner ins Ausland verzieht, so endet die 
unbeschränkte Steuerpflicht, dann treten die Folgen 
der „schädlichen Verwendung“ ein, das heißt: Die 
gewährten Zuschüsse und/oder Steuerermäßigun-
gen werden zurückgefordert. Allerdings ist auf Antrag 
des Anlegers der Rückzahlungsbetrag bis zum Be-
ginn der Auszahlungsphase zu stunden, wenn keine 
vorzeitige Auszahlung von gefördertem Auslandvor-
sorgevermögen erfolgt. 
Die Stundung kann zu Beginn der Auszahlungspha-
se auf Antrag verlängert werden, wenn der Rückzah-
lungsbetrag mindestens 15% der Leistungen aus 
dem Altersvorsorgevertrag getilgt wird. Für weitere 
Informationen Hinweis auf das Schreiben des Bun-
desfinanzministers „Steuerliche Förderung der priva-
ten Altersvorsorge und betrieblichen Altersversor-
gung“ vom 05. Februar 2008 auf der Webseite des 
BMF unter Service // BMF-Schreiben zur Verfügung 
steht. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Erbschaftsteuer bei Bankkonten im Ausland 
 
Wenn ein Erblasser im Ausland keinen (Haupt-/) 
Wohnsitz hat, sondern „nur“ ein Bankkonto – Giro 
oder Festgeld - , so gilt ein solches Bankkonto 
nicht als inländischer Belegenheitsort mit der Fol-
ge, daß die Erben in der Regel in ihrem Wohnsitz-
land (z.B. Deutschland) Steuer auf das ausländi-
sche Konto des Erblassers zahlen müssen, das 
sie geerbt haben. 
 
Vorsicht bei Bankvollmachten: 
Wenn eine Bank vom Ableben des Kontoinhabers 
erfährt, so werden sie bestimmt an einen Konto-
bevollmächtigten nichts mehr ausbezahlen. 
Das gilt insbesondere etwa für Konten in der 
Schweiz. Die Bank wird schon zu ihrer eigenen 
Sicherheit zur Auskunftserteilung oder gar Aus-
zahlung immer einen Erbschein verlangen, um so 
sicher zu sein, wem denn das Kontoguthaben zu-
steht. 
 
Wie ist es bei gemeinschaftlichen Konten ? 
Das übliche ist, daß Ehegatten z.B. ein gemein-
schaftliches Konto haben ein sogenanntes „Und“ -
Konto. Wenn die Bank vom Tode eines der Konto-
inhaber erfährt, so wird sie nur die eine Hälfte des 
Kontobestandes an den Überlebenden auszahlen, 
die andere Blockierende zum Nachweis des Erb-
gangs. Hier gibt es nichts einzuwenden. 
Jetzt kann ein gemeinschaftliches Konto auch als 
sogenanntes „Oder“ -Konto geführt werden, das 
muß man aber dem Banker genau klar machen 
schon bei der Eröffnung, jedenfalls daß klar ist, 
daß das Konto jedem der beiden Kontoinhaber in 
voller Höhe zusteht, daß also beim Tode des ei-

nen, der andere voll verfügungsberechtigt ist. Sol-
ches sollte wie gesagt von der Bank schriftlich bestä-
tigt werden und dann kann man im Erbfalle tatsäch-
lich erreichen, daß bei einem solchen Oder-Konto 
der überlebende Kontoinhaber voll verfügen kann 
und daß jedenfalls der Kontobestand nicht in den 
Nachlaß fällt jedenfalls nicht im Verhältnis der Bank 
gegenüber. 
In Spanien gelten andere Sitten. Hier gilt grundsätz-
lich ein in Spanien bestehendes Konto, auch wenn 
der Kontoinhaber gar nicht im Lande wohnt, als ein 
in Spanien belegener Vermögensgegenstand, der 
dann noch der spanischen Erbschaftsteuer zu un-
terwerfen ist, so etwa wie wenn eine Immobilie ver-
erbt wird. 
Wenn die Bank vom Tode des Kontoinhabers erfährt, 
so wird sie nicht mehr auszahlen sondern ist dann 
verpflichtet, eine Bescheinigung auszustellen über 
die Guthabenshöhe einschließlich Wertpapiere und 
Festgeldanlage und ähnlichem und mit dieser Bank-
bescheinigung kann dann der Erbe im Rahmen der 
in Spanien erforderlichen notariellen Erbschaftsan-
nahmeerklärung auch den Kontobestand angeben 
und dann wird die Erbschaftsteuer auch hierauf be-
rechnet. 
Hieraus ergibt sich, daß es sinnvoll ist, daß ein Be-
vollmächtigter oder Mitkontoinhaber nach eingetrete-
nem Todesfall unbedingt sofort das Konto abräumt. 
Im übrigen wird die Bank erst dann auszahlen, wenn 
ihr die Zahlung der Erbschaftsteuer nachgewiesen 
wurde und zwar auf den gesamten in Spanien 
befindlichen Nachlaß also z.B. Immobilie plus 
Bankkonto. 

    ► 
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In Ihrer und eigener Sache 
 

 
Im übrigen gilt natürlich, daß der Erbe oder ande-
re Familienangehörige bei der Bank die Rechnung 
für die Bestattungskosten einreichen können, 
denn diese mindern ja den Nachlaß und fallen je-
denfalls sofort nach dem Tode an und nicht erst 
nach Ende des Erbschaftsannahme-/ und des 
Erbschaftsbesteuerungsverfahrens. Üblicherweise 
haben wir insoweit keine Schwierigkeiten mit den 
spanischen Banken. 
Allerdings haben wir jetzt Ärger mit dem Banco de 
Andalucia. Die weigern sich in einem konkreten 
Fall überhaupt eine Bescheinigung über die Kon-
tohöhe auszustellen, dies könne nur ein höherer 
Direktor der aber gerade im Urlaub sei und im üb-
rigen weigert man sich auch, die Bestattungsko-
sten zu zahlen, weil das Guthaben der Verstorbe-
nen als Festgeld und nicht auf einem Girokonto 
angelegt ist. 
Deutschland hat nur mit wenigen Staaten Erb-
schafts-/Doppelbesteuerungsabkommen. Hier gilt 
dann die allgemeine Regel nach § 21 Erbschafts-
teuergesetz, daß im Ausland gezahlte Erbschafts-

teuer, wenn nachweislich festgesetzt und auch ge-
zahlt, auf die deutsche Erbschaftsteuer insoweit an-
gerechnet wird, als diese auch einen im Ausland be-
legenen Nachlaßgegenstand erhoben wird. 
In Spanien fällt bei jedem Eigentumsübergang von 
Grund und Boden, egal ob durch Kauf, Schenkung 
oder Erbschaft, die sog. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEUTSCHLAND 
 

 

RECHT 
 
Das Deutsche Forum für Erbrecht teilt mit: 

Vor der geplanten Erbschaftsteuerreform:  
Deutschland erlebt einen Adoptionsboom 

 

München, 28.07.2008: Vor dem Hintergrund der 
geplanten Erbschafsteuerreform erlebt Deutsch-
land zur Zeit einen Adoptionsboom. Nach Infor-
mationen des Deutschen Forums für Erbrecht e.V. 
in München, soll allein beim Amtsgericht Mün-
chen, die Steigerungsrate bereits bei 40 Prozent 
gegenüber den Vorjahren liegen. Prof. Dr. Klaus 
Michael Groll, Präsident des Deutschem Forums 
für Erbrecht e.V., erklärt den Zusammenhang: 
„Die drohende Erhöhung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zwingt viele Bürger zum Han-
deln. Adoptionen erscheinen dabei vielen Men-
schen als Ausweg, da nach den Planungen sehr 
viele Personengruppen zukünftig benachteiligt 
werden.“ 
 

Eine Adoption muß jedoch sehr gewissenhaft ge-
plant werden. Prof. Dr. Groll erläutert die Voraus-
setzungen und Folgen von Adoptionen:  
 

- „Adoptionen von Minderjährigen sind der 
Normalfall. Es können jedoch auch Er-
wachsene adoptiert werden, wenn ein El-
tern-Kind-Verhältnis besteht. Dies bedarf 
sorgfältiger Begründung: Der Annehmen-

de sollte, muß aber nicht, älter sein als 
das Adoptivkind. Es kann auch ein Er-
wachsener adoptiert werden, der bereits 
anderweitig adoptiert worden war. Die El-
tern eines erwachsenen Adoptierten müs-
sen nicht zustimmen, jedoch dessen 
Ehegatte.  

- Der Adoptierende darf verheiratet sein, 
ein Ehepaar kann aber – so der Grund-
satz – nur gemeinschaftlich annehmen. 
Hat der Adoptierende bereits Kinder, prüft 
das Vormundschaftsgericht, ob die Adop-
tion wichtigen Interessen dieser Kinder 
entgegensteht. Das können auch finanzi-
elle Interessen sein (z.B. Schmälerung 
des Erbrechts).  

- Liegen die Voraussetzungen für eine Ad-
option vor, muß diese dann auch erfol-
gen. Das Gericht hat dabei keinen Spiel-
raum. Niemand kann die Entscheidung 
anfechten. 

 
 

 
Sie können weiterlesen! 
Bestellen Sie sich hierzu ein Probe-
Exemplar „Grundbesitz international“,  
über unseren SHOP! 
 
Mitglieder erhalten die Zeitschrift alle 
sechs Wochen im Rahmen einer Mitglied-
schaft gratis zugesandt! 
 
Nicht-Mitglieder 
können die Zeitschrift abonnieren! 
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DEUTSCHLAND 
 

 
Die Folgen der Erwachsenenadoption: 

1. Die Beteiligten sind einander unterhalts-
verpflichtet. 

2. Das Adoptivkind erhält den Namen des 
annehmenden, kann aber bei Vorliegen 
triftiger Gründe, seinen bisherigen Famili-
ennamen voranstellen oder anfügen (ver-
heiratete Adoptivkinder behalten aber ih-
ren Ehenamen). 

3. Das Adoptivkind erhält volles Erb- und 
Pflichtteilsrecht (dasjenige gegenüber den 
leiblichen Eltern bleibt daneben beste-
hen). 

4. Erbschaftsteuerlich wird das Adoptivkind 
wie ein leibliches Kind behandelt, gehört 

also zur günstigen Steuerklasse I und hat 
den Freibetrag eines Kindes 

 

Eine Adoption ist steuerlich also überaus lohnend, 
weshalb hier und da bereits die Abschaffung der 
Erwachsenenadoption gefordert wird. Das ist je-
doch entschieden abzulehnen; da Adoptionen 
i.d.R. Herzensangelegenheiten sind. Zudem wer-
den sich die Beteiligten die Sache wegen anderer 
weitreichender Konsequenzen (Unterhaltspflicht, 
Namensänderung etc.) schon reiflich überlegen. 
Bei einem Verbot ginge es also keineswegs nur 
um das Stopfen eines Steuerlochs, sondern dar-
um, es den Menschen zu versagen, ihren so per-
sönlichen Beziehungen eine rechtliche Form zu 
geben.“ 

 

Prof. Dr. Klaus Michael Groll 
Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht e.V., Fachanwalt für Erbrecht 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STEUERN  

Abschaffung der Erbschaftsteuer in Österreich zum 31. 07. 2008: 
Für Deutsche nicht immer eine gute Nachricht 

 

Das Deutsche Forum für Erbrecht, München, er-
läutert die Änderungen und ihre Konsequenzen 
 

München, 14.07.2008 
Die Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungs-
teuer in Österreich ist nur auf den ersten Blick ei-
ne gute Nachricht. Damit endet auch das Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen Österreich und 
Deutschland, welches bisher eine doppelte Be-
steuerung von Deutschen mit Besitz in der Alpen-
republik verhindern sollte. Das Deutsche Forum 
für Erbrecht e. V. in München faßt die weitrechen-
den Änderungen und Auswirkungen zusammen: 
 

Abschaffung der Erbschaftsteuer: 
- Für Erbschaften und Schenkungen ab 

dem 01. 08. 2008 gibt es in Österreich 
keine Erbschafsteuer mehr. 

 

Aber: 
Bereits seit 01.01.2008 ist das Doppelbesteue-
rungsabkommen-Erbschaftsteuer gekündigt, dies 
bedeutet: 
 

- Der Nachlaß von Deutschen mit Haupt-
wohnsitz in Österreich und Zweitwohnsitz 
in Deutschland ist beim deutschen Fiskus 
voll erbschaftsteuerpflichtig. 

- Voll erbschaftsteuerpflichtig in Deutsch-
land ist der Nachlaß auch, wenn der Erbe 
in Deutschland seinen Wohnsitz oder 
Zweitwohnsitz hat. 

- Ebenso ist Grundbesitz in Österreich im 
Erbfall voll steuerpflichtig, wenn auch nur 
einer der Beteiligten, Erbe oder Erblasser, 
in Deutschland einen Zweitwohnsitz un-
terhält. 

- Gleiches gilt beim Übergang von Be-
triebsvermögen. 

 

FAZIT: Verschlechterung für viele deutsche Fami-
lien 
Da die Erbschaftsteuer in Österreich meist we-
sentlich geringer als in Deutschland war, führt die 
Abschaffung der Erbschaftsteuer in Österreich für 
viele deutsche Familien zu einer deutlichen Ver-
schlechterung, weil nunmehr die höhere Erb-
schaftsteuer gezahlt werden muß. 
 

GRUNDERWERBSTEUER IN ÖSTERREICH 
Ab 01.08.2008 erhebt Österreich bei unentgeltli-
chem Übergang von Grundbesitz, also bei Erbfäl-
len oder Schenkungen, Grunderwerbsteuer. Diese 
beträgt 3,5 %. 
Bemessungsgrundlage ist der dreifache Einheits-
wert des Grundbesitzes. Die Anrechnung dieser 
Grunderwerbsteuer auf die deutsche Erbschafts-
teuer ist noch ungewiß. 
 

SCHENKUNGSMELDEPFLICHT 
Ab 01. 08.2008 gilt auch für Deutsche, daß sie 
Schenkungen (ausgenommen von Grundbesitz) 
dem österreichischen Finanzamt anzeigen müs-
sen, wenn sie als Schenker oder als Beschenkter 
einen Wohnsitz oder Zweitwohnsitz in Österreich 
haben. Die Meldepflicht greift bei Schenkungen 
zwischen Angehörigen ab einem Betrag von 
50.000 Euro innerhalb eines Jahres, bei Schen-
kungen zwischen sonstigen Personen ab 15.000 
Euro innerhalb von fünf Jahren. 
 

STIFTUNGSEINGANGSSTEUER 
Wer seinen Wohnsitz oder Zweitwohnsitz in 
Österreich hat und Vermögen in eine in- oder aus-
ländische Stiftung einbringt, muß hierfür ab 01. 
08. 2008 eine Steuer von 2,5 % bezahlen. Glei-
ches gilt, wenn der Stifter zwar keinen Wohnsitz in 
Österreich hat, die Stiftung aber dort ansässig ist. 

 ■ 
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DEUTSCHLAND 
 

 
Auslandsverluste 
 
durften bislang nur mit Einkünften gleicher Art 
auch zum selben Land verrechnet werden. 
Der Europäische Gerichtshof hat gegen diese 
Gesetzgebung und Praxis entschieden – unver-
einbar mit dem Grundverhalten der EU. Aus die-
sem Grunde hat auch das Bundeskabinett be-
schlossen, daß die vorstehend genannte alte Re-
gelung ab 2009 nur noch für Verluste aus Ländern 
gelten soll, die nicht der EU oder dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum angehören.  
 
Ich meine, die Bedeutung dieses Urteils des Eu-
ropäischen Gerichtshofs, soll nicht unterschätzt 
werden: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Steuerparadies Kanalinseln? 
 
Historisch: Die Frankreich vorgelagerten engli-
schen Inseln sind der Rest, was den Engländern 
nach der Besetzung von halb Frankreich verblie-
ben ist, man denke an Johanna von Orleans. Die 
Kanalinseln waren auch die einzigen britischen 
Territorien, die im Zweiten Weltkrieg von deut-
schen Truppen besetzt waren. Sie gehören nicht 
zur EU, sind Privateigentum des britischen Kö-
nigshauses und genießen Steuerhoheit. Im Zu-
sammenhang mit dem Beitritt von Großbritannien 
zur Union wurde vereinbart, daß Ausländer ab 
1973 auf den Kanalinseln praktisch steuerfrei 
sind. Sehr preiswert können auch Trusts und Stif-
tungen nach englischem Recht über viele Treu-
händer gegründet werden. Man sollte wissen, daß 
ein Trust oder eine Stiftung (Foundation) auslän-
dischen Rechts in Deutschland nicht so einfach 
anerkannt wird, sondern es gilt der Grundsatz: 
Wenn der Stifter dem Treuhänder die volle Verfü-
gungsgewalt überträgt, so gilt dies als Schenkung, 
in Deutschland steuerpflichtig, wenn er sich das 
Sagen vorbehält, so ist die Gründung der Stiftung 
und die Einbringung von Vermögensgegenstän-
den, jedenfalls in Deutschland, steuerlich irrele-
vant, nur Zinsen und Erträge müssen eben im 
deutschen Wohnsitzstaat dem deutschen Fiskus 
angegeben werden. 
 
Auf den Inseln sind rund 100 Geschäftsbanken 
aus ganz Europa vertreten, darunter auch einige 
deutsche, ein Viertel der Inselbevölkerung ist in 
diesem Geldgeschäft beschäftigt. 200 Treuhän-
der, 500 Investmentfonds und 350 Versiche-
rungsgesellschaften verwalten derzeit ein Vermö-
gen von mehr als 875 Milliarden Euro. 
Alles natürlich Briefkastenfirmen, aber rechtlich 
durchaus relevant. 

Allerdings mußten sich die Kanalinseln 2005 der 
EU zinsrechtlich nicht anschließen, auf Zinserträ-
ge an natürliche Personen 20 % Quellensteuer, 
ab 2011 35 %, aber wenn diese Zinsen an einen 
Jersey-Trust fließen, so gilt keine Einbehaltungs-
pflicht. 
 
Nochmals und zusammenfassend:  
Eine Stiftung oder ein Trust nach ausländischem 
Recht, wird in Deutschland grundsätzlich aner-
kannt, nur eben mit der Maßgabe, daß Zinsen und 
sonstige Erträge dem deutschen Hintermann zu-
zurechnen sind. Die Zeitschrift EURO, Ausgabe 
August 2008, weist darauf hin, daß so ein Kanal-
inseltrust auch ein Steuersparmodell für eine 
Schenkung sein kann und in der Tat: Im Zehnjah-
reszeitraum (in dem werden Schenkungen zu-
sammengerechnet), können aus dem Trust Be-
günstigten steuerfrei Vermögensgegenstände und 
Gelder zugeleitet werden, insbesondere nach der 
zum Jahresende 2008 anstehenden Erbschaft 
und Schenkungsteuerreform mit 500.000 Euro 
Freibetrag für Ehegatten und 400.000 Euro für di-
rekte Nachkommen. 
 

Treuhänder sind geheimhaltungspflichtig, auch 
das Bankgeheimnis funktioniert. Allerdings hat 
sich Deutschland mit Jersey am 04. Juli des Jah-
res über einen „Informationsaustausch zu Steuer-
zwecken“ geeinigt, dann also in diesem Bereich 
nix mehr mit Verschwiegenheit und Bankgeheim-
nis. 
 

Die Steueroasenländer stehen unter Druck der 
großen Hochsteuerländer. So etwa haben die 
Amerikaner sozusagen die kleine Schweiz benö-
tigt, im Behörden- und Steuerverkehr, praktisch 
auf Bankgeheimnis und Diskretion zu verzichten.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sie können weiterlesen! 
Bestellen Sie sich hierzu ein Probe-
Exemplar „Grundbesitz international“,  
über unseren SHOP! 
 
Mitglieder erhalten die Zeitschrift alle 
sechs Wochen im Rahmen einer Mitglied-
schaft gratis zugesandt! 
 
Nicht-Mitglieder 
können die Zeitschrift abonnieren! 
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Anonyme Strafanzeigen wegen behaupteter Steuerhinterziehung 
 
sollen jetzt sogar möglich werden und zwar über 
Internetportale, bei denen Denunzianten Ano-
nymität garantiert wird. 
Als Folge des Föderalismus – 16 Bundesländer – 
bestehen aber die Finanzminister der Länder dar-
auf, jeweils für die eigenen Fälle zuständig zu 
sein. Ein bundesweit einheitliches Petzportal wird 
es also nicht geben. 
 
Zum Thema anonyme Anzeigen gilt generell: 
Natürlich ist es verboten und strafbar, jemand zu 
verleumden. Dabei bleibt es natürlich auch. Es ist 
nur die Frage, inwieweit für Behörden (z.B. Poli-
zei, Jugendamt oder Finanzamt) eine Pflicht be-
steht, auch anonyme Anzeigen nachzugehen. Die 
schöne und hochmoralische Regelung, daß an-
onyme Schreiben in den Papierkorb gehören, gilt 
eben bei Behörden und Justiz nicht und aus vie-
len Gründen.  
Auch ein sog. Kieber, der für einige Millionen Euro 
Kundendaten der Liechtensteiner Bank an das 
deutsche Finanzamt verkauft hat, mag sich seines 
Lebens nicht mehr sicher sein. In Steuersachen 
geht es um viel Geld und es gilt natürlich der Amt-
sermittlungsgrundsatz, d.h., wenn schlüssiges 

Material geliefert wird, daß ein in Deutschland Steu-
erpflichtigen belastet, so muß die Behörde tätig wer-
den, auch dann, wenn die Anzeige anonym einge-
gangen ist. 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

I T A L I E N 
 

 
 

Steuern auf Immobilien in Italien auch bei Eigennutzung 
 
Jedes Eigentum, ob vermietet oder nicht, unter-
liegt der italienischen Einkommenssteuer. Ist das 
Haus nicht vermietet, so wird der sogenannte Ka-
tasterwert als Bemessungsgrundlage herangezo-
gen. Für die Jahre 2005/2006 hatte die Regierung 
Prodi allerdings einen Steuerfreibetrag in der Hö-
he von Euro 3.000 eingeführt, so daß Eigentümer 
von nur Gebäuden in Italien von der Einkom-
menssteuer mit wenigen Ausnahmen befreit wa-
ren. 
Die neue Regierung Berlusconi hat diesen Freibe-
trag auf 500 Euro gesenkt, d.h. wenn die Bemes-
sungsgrundlage berechnet aus dem Katasterer-
trag höher als 500 Euro ist, so muß eine Steuer-
erklärung gemacht werden und die diesbezügliche 
Steuer einbezahlt werden. Ich könnte mir vorstel-
len, daß diese Information nur sehr wenige ihrer 
Mitglieder haben. 
Unabhängig aber von der Einkommenssteuer un-
terliegt der Immobilienbesitz in Italien der sog. ICI 

(communale Immobiliensteuer). Diese wird in den 
meisten Fällen von der Gemeinde berechnet und 
dem Eigentümer zugesandt, dies ist aber kein Ob-
ligo, denn es handelt sich wie immer um eine Ei-
generklärung. Alle Immobilien mit Ausnahme der 
Erstwohnung (d.h. jene Wohnung, in der der Ei-
gentümer seinen ständigen Wohnsitz hat) unter-
liegen dieser Steuer. 
Bezüglich Streitverfahren mit der öffentlichen 
Verwaltung würde ich deinen Mandanten drin-
gendst abraten. 
 

Mitgeteilt von unserem Stützpunktleiter:  
 

Dr. Friedrich Ziernhöld 
Theaterplatz 21 

I – 39012 Meran 
Tel.: 0039/0473/230163 

Fax 211 021 
e-mail: info@zdp.it 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
Sie können weiterlesen! 
Bestellen Sie sich hierzu ein Probe-
Exemplar „Grundbesitz international“,  
über unseren SHOP! 
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Sonderteil Spanien 
zugleich Mitteilungen der Asociación de propietarios extranjeros en España 

- von Werner Steuber - 
 

 
 

Spanische Erbschaftsteuer  
für Bankguthaben von  

Nichtresidenten europawidrig 
 
Wie bekannt, erhebt der spanische Fiskus 
auch Erbschaftsteuer auf den Kontenbestand 
eines Nichtresidenten.  
Im Ausland und auch in Deutschland ist das 
anders. So etwa fällt keine Schweizer Erb-
schaftsteuer auf den Kontenbestand eines im 
Ausland lebenden Deutschen beim Schwei-
zer Fiskus an. 
 
Anders die Spanier, die sehen auch bei 
Nichtresidenten ein Kontobestand als in Spa-
nien belegenes Vermögen an und berechnen 
Erbschaftsteuer. 
 
Die Deutschen machen da nicht mit. Die in-
soweit in Spanien erhobenen Erbschaftsteuer 
wird nicht entsprechend dem Gesetz (§ 21 

ErbEStG) angerechnet, sondern nur als 
Nachlaßverbindlichkeit gewertet. Gegen die-
se Praxis sprechen europarechtliche Gründe 
und der Bundesfinanzhof hat nunmehr mit 
Beschluß vom 16.01.2008 II R 45/05 dem Eu-
ropäischen Gerichtshofs die Frage vorgelegt, 
ob es europarechtlich möglich ist, spanische 
Erbschaftsteuer auf Bankkonten auf die 
Deutsche entsprechend nicht anzurechnen.  
 
Ein betroffener Erbe sollte also dieses Ver-
fahren beachten und ausdrücklich die Aner-
kennung auf Anrechnung der spanischen 
Erbschaftsteuer beantragen und falls nicht, 
eben Rechtsmittel einlegen bis zur Entschei-
dung des EuGH. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Die Bauherren-Pflichtversicherung 
 
eingeführt durch Gesetz Nr. 38/1999 vom 
05.11.1999, soll nicht etwa den Bauherren schüt-
zen wegen irgendwelcher Mängelansprüche ge-
gen Bauunternehmer, sondern der Zweck des 
Gesetzes, daß nämlich der Bauherr eine Versi-
cherung für die Bauausführung und zwar für zehn 
Jahre nachweisen muß, soll künftige Käufer 
schützen. 
Es ist nämlich vielmals vorgekommen, daß der 
Promotor (Bauherr) schlampig gebaut hat aber 
das merkt man erst später und vorher sind jeden-
falls die Wohnungen verkauft und die Käufer sit-
zen dann auf den mit Baufehlern behafteten 
Wohnungen. Der Bauherr (Promotor) hat sich 
möglicherweise längst aufgelöst oder verfügt nicht 
mehr über eigene Mittel. Mit dem genannten Ge-
setz sollen also die Käufer vor Promotoren ge-
schützt werden und nicht der Promotor wegen ir-
gendwelcher Mängelansprüche gegen den von 
ihm beauftragten Bauunternehmer. 

Nur, wenn z.B. der Bauherr etwa eines Einfamili-
enhauses für die Eigennutzung dies auch in der 
Neubauerklärungsurkunde zu notariellem Proto-
koll erklärt, so ist er vom Abschluß dieser 10-
Jahres-Baugarantieversicherung befreit. Aber 
wenn er dann innerhalb eben dieser genannten 
zehn Jahre weiterverkauft, so ist er verpflichtet, 
dann die Versicherung abzuschließen. Wie schon 
dargelegt, dient diese Versicherungspflicht der Si-
cherung des Käufers gegen Baumängel und zwar 
absolut und deswegen ist es auch nicht möglich, 
daß in dem vorgegebenen Beispielsfall der Käufer 
eben auf dieses sein Recht verzichtet. Das Ge-
setz ist ab 06. Mai 2000 in Kraft getreten und muß 
von allen Notaren und Grundbuchämtern beachtet 
werden. Ein Notar darf eine Neubauerklärung nur 
nach Maßgabe des Gesetzes beurkunden und 
auch der Grundbuchführer ist zur Prüfung ver-
pflichtet. 

 
 

 

Hinweis: 
 

Das Büro in Spanien (Torremolinos) und auch alle Stützpunkte, Behörden usw.  
haben auf Grund der „Sommerpause“ den ganzen Monat August geschlossen! 
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Spanien-Immobilien im Nachlaß 
 
Allgemeines: 
 

Es gilt grundsätzlich das Heimatrecht des 
Erblassers. Ein Deutscher wird nach deut-
schem, ein Schweizer nach Schweizer 
Erbrecht beerbt usw. 
Eine spanische Erbschaft muß in Spanien förm-
lich durch Erklärung vor dem Notar angenommen 
werden. Eine Frist insoweit besteht nicht. Die An-
nahmeerklärung wirkt auf den Todestag zurück. 
In Spanien wird immer Erbschaftsteuer fällig. Im 
Verhältnis zu Deutschland sind die Sätze sehr 
hoch, die Freibeträge, auch für Ehegatten und 
Kinder, sehr niedrig. 
Wenn der (ausländische) Erblasser mit Frau und 
Kind in Spanien offiziell lebt, so gibt es für die Er-
ben (z.B. Kinder oder Ehegatte) je nach geson-
derter Gesetzgebung der Communidad autonomo 
(entspricht etwa unseren Bundesländern) sehr 
hohe Freibeträge bis zu 0 Steuern. Um die Steu-
erbefreiung zu erhalten, darf der Erbe allerdings 
binnen zehn Jahren nicht verkaufen. 
Wer als Deutscher mit Wohnsitz auch in Deutsch-
land, spanische Immobilien erbt, ist grundsätzlich 
auch in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig. 
Zwischen Spanien und Deutschland existiert kein 
Erbschaftsdoppelbesteuerungsabkommen, also 
Anrechnung der spanischen Steuer auf evtl. deut-
sche Steuer. 
Die spanische Steuer verjährt 4 ½ Jahre nach 
dem Todesfall. Bei Tod im Ausland ab offizieller 
Kenntnisnahme einer spanischen Behörde. 
Auch für ein mit Todesfall des Berechtigten erlo-
schenes Nießbrauchsrecht muß vom (nunmehr 
unbelasteten) Eigentümer eine Erbschaftssteuer-
erklärung abgegeben werden, sonst wird im 
Grundbuch nicht umgeschrieben. 
 
Welche Unterlagen werden benötigt? 

 
Zum Nachweis des Erbrechts: 
Jeder Erbe, insbesondere ein ausländischer, 
bedarf einer NIE (numero de identificacion de 
extranjeros – Ausländererkennungsnummer). 
Diese NIE können wir beschaffen. Wir brau-
chen hierzu  
- Original von Paß oder Ausweis oder Ko-

pie, beglaubigt von einem spanischen 
Generalkonsulat 

- ein Paßfoto 
- Angaben über Familienstand und Vorna-

men der Eltern.  
Kostenpunkt für Mitglieder der Schutzgemein-
schaft: 100,-- Euro pro NIE (einschließlich 
Honorar und Kosten), für Nicht-Mitglieder 150 
Euro. 
 
Weiter benötigen wir die  

- spanische Sterbeurkunde oder wenn 
der Erblasser im Ausland verstorben ist, 
eine internationale Sterbeurkunde. Mit 

dieser (Original!) bekommen wir Auskunft 
vom Zentralregister für in Spanien notariell 
erklärte Testamente ob und ggf. wo oder ob 
nicht der Erblasser in Spanien ein Testa-
ment gemacht hat. Das nennt sich in Spa-
nien „ultimas voluntades“. Ohne diese Be-
scheinigung geht gar nichts. 

- Spanisches notarielles Testament oder Er-
öffnungsurkunde eines privatschriftlichen 
Testaments oder Erbschein.  

- Der deutsche Erbschein wird in Spanien 
anerkannt. Natürlich mit Apostille und 
Übersetzung durch vereidigten Dolmet-
scher. 

 

Angaben zur Immobilie: 
- Escritura oder Grundbuchauszug. 
- Letzter Grundsteuerbescheid 
- Erbschaftsvollmacht beurkundet vor einem 

spanischen Notar oder auch von einem 
deutschen, dann mit Apostille des Landge-
richtspräsidenten und vereidigter Überset-
zung. 

- Bei minderjährigen Erben Vollmacht beider 
Eltern bzw. des sorgeberechtigten Eltern-
teils. 

- Seit neuestem wird auch die Bescheinigung 
eines zentralen Versicherungsregisters ver-
langt, daß der Erblasser in Spanien keine 
Lebensversicherung oder wenn, wo und in 
welcher Höhe abgeschlossen hat. 

- Wichtig auch der letzte gemeindliche 
Grundsteuerbescheid um daraus den Kata-
sterwert zu entnehmen, ein Indiz für die 
Wertangabe, zu multiplizieren mit einem 
Faktor jeweils unterschiedlich in den ein-
zelnen Ländern. 

 

Ablauf der Dinge 
 

- Beschaffung der NIE für den oder die Er-
ben 

- Beschaffung der Bescheinigung „ultimas 
voluntades“ 

- Annahmeerklärung unter Vorlage der vor-
genannten Unterlagen 

- Wertangabe (sog. autoliquidacion – Selbst-
einschätzung) 

- Die Erbschaftsannahmeerklärung geht 
dann nach Madrid zum zentralen Erb-
schaftssteuerfinanzamt für Ausländer oder 
(bei Familienwohnsitz in Spanien) an das 
dortige Finanzamt (delegación de hacien-
da). 

- Anschließend wird die Steuer festgesetzt 
- Zahlung der Steuer innerhalb von 30 Tagen 
- Umschreibung im Grundbuch dann mit Vor-

lage der Erbschaftsannahmeerklärung, des 
Steuerbescheids und der Quittung über die 
bezahlte Steuer. 
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Steuern und Kosten 
 
Im spanischen Erbschaftsteuerrecht findet die 
Bewertung zum Verkehrswert statt oder auf Basis 
des Katasterwerts multipliziert mit einem Faktor je 
nach „Bundesland“. Die Erbschaftsteuer richtet 

sich nach Verwandtschaftsgrad, Wert des Nachlas-
ses und Vorvermögen des Erben. 
 
In Spanien gezahlte Erbschaftsteuer wird auf die 
deutsche angerechnet, insoweit in Deutschland 
überhaupt Steuer auf den Spaniennachlaß anfällt. 

 

Multiplikatoren-Tabelle 
 

Multiplikatoren in Steuerklasse 
Vorvermögen in € 

I u. II III IV 
bis 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000 

bis 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000 
bis 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000 

über 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000 
 

Steuerklassen und Freibeträge: 
 

Die folgenden Freibeträge gibt es auch für 
beschränkt steuerpflichtige Erben, also auch 
für solche, die wegen Wohnsitz im Ausland in 
Spanien nur beschränkt steuerpflichtig sind. 

 
Steuerklasse I 

Kinder des Erblassers, eheliche, uneheliche, 
oder adoptierte Kinder (unter 21): 

Freibetrag 15.993 Euro zuzüglich für jedes 
Jahr unter 21 Jahren 4.000 Euro, maximal 

47.969 Euro.  
 
 

Steuerklasse II 
Ältere Kinder, der Ehegatte, Eltern, Großel-

tern, Adoptiveltern:  
Freibetrag 15.993 Euro.  

 
Steuerklasse III 

Verwandte der Seitenlinie des zweiten und 
dritten Grades und verschwägerte Abkömm-

linge:  
Freibetrag 8.012 Euro. 

 
Steuerklasse IV  

alle anderen.  
 

Nach Abzug dieser Freibeträge rechnet sich die Steuerschuld gemäß der untenstehenden Tabelle. 
 

Tabelle der Steuersätze 
(Grundtabelle) 

 

Steuerpflichtiger 
Erwerb in € 

Steuer 
 in € 

Restbe-
trag max. 

in € 

Steuersatz 
in % 

0 0 7.993,46 7,65 
7.993,46 611,5 7.987,45 8,50 

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35 
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20 
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05 
39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90 
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75 
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60 
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45 
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30 
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15 

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70 
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25 
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50 
398.777,57 80.655,08 398.767,54 29,75 
797.555,08 199.291,40 und höher 34,00 
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